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Beratungsgegenstand: 
Erlass der 15. Änderungssatzung über die Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und  Plätze 
 
I. Beschlussvorschlag: 
Der HFA empfiehlt dem Rat den Erlass der 15.Änderungssatzung zur Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung, 
 
 
II. Rechtsgrundlage: 
 
§§ 41 und 7 GO NW, §§ 4,6 und 7 KAG, Straßenreinigungsgesetz 
 
 
III. Sachverhalt: 
Gemäß anliegender Berechnung ergibt sich im Gebührenhaushalt Straßenreinigung 2010 eine 
Gebühr für den Veranlagungsmeter Straßenreinigung in Höhe von 2,06 € (bisher 1,94 € je 
Veranlagungsmeter). 
Die Erhöhung ist nach im vergangenen Jahr gleich gebliebenem Gebührensatz aufgrund eines 
erheblichen Fehlbetrages aus der Jahresrechnung 2008 notwendig. Dieser ist durch  erhebliche 
Kosten für Bauhofleistungen in der letzten Winterperiode, da nach dem mildem Winter 2007 ein sehr 
harter Winter eingetreten ist, entstanden. Außerdem sind Gebührenüberschüsse aus 2007 bereits in 
2009 in Höhe von 12.830,89 € verbraucht worden, sodass für 2010 nur noch der restliche Überschuss 
von 6.294,94 € gutgeschrieben werden kann. 
 
Die Straßenreinigungsgebühr beinhaltet sowohl die Kosten für die Sommerreinigung als auch für den 
Winterdienst. Die Straßen sind alle in die Prioritätsstufe 1 des Streuplanes eingeordnet. Eine 
getrennte Gebühr für Winterdienst und Sommerreinigung ist daher nicht erforderlich. Die 
Gebührenbedarfsberechnung für 2010, die Nachkalkulation für das Jahr 2008 sowie der 
entsprechende Satzungsentwurf sind als Anlage beigefügt. 
 
IV. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Bei Gesamtkosten in Höhe von 93.162,82 € verbleibt ein durch das Allgemeininteresse begründeter 
Öffentlichkeitsanteil von 9.316,28 €. 


